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Text 

4. ABSCHNITT: GEWERBLICHE MUSTER 
 

Artikel 25 

Schutzvoraussetzungen 
 
 1. Die Mitglieder sehen den Schutz unabhängig geschaffener gewerblicher Muster vor, die neu sind oder 

Eigenart haben. Die Mitglieder können festlegen, daß Muster nicht neu sind oder keine Eigenart haben, 
wenn sie sich von bekannten Mustern oder Kombinationen bekannter Merkmale von Mustern nicht 
wesentlich unterscheiden. Die Mitglieder können festlegen, daß sich dieser Schutz nicht auf Muster 
erstreckt, die im wesentlichen auf Grund technischer oder funktioneller Überlegungen vorgegeben sind. 

 2. Alle Mitglieder stellen sicher, daß die Voraussetzungen für die Gewährung des Schutzes von 
Textilmustern, insbesondere hinsichtlich Kosten, Prüfung oder Bekanntmachung, die Möglichkeit, 
diesen Schutz zu begehren und zu erlangen, nicht unangemessen beeinträchtigen. Es steht den 
Mitgliedern frei, dieser Verpflichtung durch musterrechtliche oder urheberrechtliche Bestimmungen 
nachzukommen. 


